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zu 379/J. ~ n.t r ace b.o Q n t W 0 r t un-d 

Auf die Anfrage der Abg. Dr. P f e 1. f e r und Genossen, betreffend die 

EntsehädigtmS der 5sterreichisehen staatsangehörige~, deren Vermögen von dor 

Föderativen Volksrepublik Jugoslawien zurüc kha he 1 ten oder liquidiert wurde, hat 

Bundeskanzler Ing. Raa b nalllens der Bundesregierung folgende Antwort erteiJ.t~ 

Art.27 Aba. 2 des 6sterreichisehen staatsvertrages enthält keine übertra-
• 

guns von Eigentumarechten und keinen Verzicht Österreiohs, sondern räumt Jugosla-­

wien nur das Recht ein, österreichisch~s Vermögen,das sich im ZeitpWL~t des . 
Inkrafttretens Aes Staätsvertrages auf jugoslawischem Gebiet befand, zu besch~ag-

nahmen, zurückzubehalten oder zu liquidieren. Eine Beanspruchung östorr')i(lh::i.~c': .... 

Vermögens auf Grund. des Art.27 Abs.2 des staatsvertrages ist sei tons Jugoslawic;:w 

nioht erfolgt. Die Erlassung einer innerösterreiohisohen gesetzlichen Rogelung 

zur Durchführung dos Art.27 Abs.2des staatsvertrages wäre derzeit verf~fht. 

Dem Wortlaut der erwähnten Bestimm~ng ist im übrigen weder der Personcn­

kreis noch der UMfang des österreiehisohe~ Vermögens, auf welche diese Vortrags­

bestimmung angewendet werden könnte, zllentnehmen. Die ö~terroiohisohon Zontral­

stell.en sind derzeit bemüht, in FühlungnahDlG mit don· jugoslawischen Stollon eine; 
" 

möglichst'günstigo LCSsung für d~e österrcichiachen Betroffenen zu ormöeli(lhc~L. 

Es ist hieb,ei an eine Freigabe 111 möglichst großem Umfang gedacht und an die 

Regeltu.ng oinerEntschädigungslaistung für die übrigen Cisterreichischen Betroffener'." 
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